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A n t r a g  

des 

EUROPA- UND EU-ERWEITERUNGSFRAGEN-AUSSCHUSSES 

 

über den Antrag der Abgeordneten Mag. Wilfing, Mag. Motz *), Erber, Thumpser *), 

Dr. Prober, Weninger *), Schittenhelm, Rinke und Hiller betreffend geplante EU-Dienst-

leistungsrichtlinie. 

 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„Die niederösterreichische Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung mit dem 

Ersuchen heranzutreten, bei den Verhandlungen des Rates auf allen Ebenen den vorliegenden 

Vorschlag der Kommission betreffend einer Richtlinie über die Dienstleistungen im Binnen-

markt in der vorliegenden Form abzulehnen.  

 

Weiters soll die Bundesregierung aufgefordert werden, sich für die Umsetzung folgender Maß-

nahmen im Zusammenhang mit der vorliegenden Dienstleistungsrichtlinie einzusetzen: 

 

1. Es soll in der Richtlinie über die Dienstleistungen im Binnenmarkt klar gestellt werden, dass 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, so genannte Dienstleistungen der Daseinsvor-

sorge, insbesondere Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, die Trinkwasserver- und Ab-

wasserentsorgung, Abfallwirtschaft, Bildung und Kultur ausgenommen sind. 

 

2. Eine durch die schrankenlose Einführung des Herkunftsland-Prinzips bewirkte ‚InländerIn-

nendiskriminierung’, die zum einen durch geringere Befähigungsnachweise aus dem Her-

kunftsland zu einer Diskriminierung der heimischen Dienstleister führt, zum anderen zu einer 

weit reichenden Rechtsunsicherheit auf Seiten der Leistungsempfänger führt, soll hintange-

halten werden. 



 

3. Es sollen keine Maßnahmen gesetzt werden, die zu einem erheblichen Verwaltungsmehr-

aufwand und damit zu erhöhten Kosten führen, insbesondere soll einem aufwendigen neuem 

System von Informationspflichten und Qualitätssicherungsmaßnahmen wie in der vorliegen-

den Form nicht zugestimmt werden. 

 

4. Ausreichend lange Übergangsbestimmungen und Fristen sollen vorgesehen werden, damit 

für die innerstaatliche Rechtsumsetzung genügend Zeit vorhanden ist. 

 

5. Die Bestimmungen der Entsenderichtlinie für die im Zusammenhang mit der Erbringung 

grenzüberschreitender Dienstleistungen entsendeten Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 

sollen vollständig aufrechterhalten werden.“ 

 

 

 

 

 

 

RINKE Mag. WILFING 

Berichterstatterin Obmann 

 
 
*) im Europa- und EU-Erweiterungsfragen-Ausschuss dem Antrag beigetreten. 
 


